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2. beim Auftreten von Massenerkrankungen bei Men
schen, Tieren und Pflanzen;

3. beim Auftreten von Feld- und Waldschädlingen;
4. bei Brandgefahr im grenznahen Gebiet und
5. bei Ölhavarien und Einleitung von Wasserschad

stoffen in die Grenzgewässer.

(5) Die Grenzbevollmächtigten können Angelegen
heiten von besonderer Bedeutung den Hauptgrenzbe
vollmächtigten zur Erörterung unterbreiten. In solchen 
Fällen ist gleichzeitig der Grenzbevollmächtigte des 
anderen Vertragspartners zu unterrichten.

(6) Besonders ernste Zwischenfälle an der Staats
grenze werden grundsätzlich auf diplomatischem 
Wege erörtert. In solchen Fällen haben die Grenzbe
vollmächtigten die Pflicht, Sachaufklärungen durchzu
führen und Beweise zu sichern.

(7) Die Sachaufklärung von Vorkommnissen an der 
Staatsgrenze wird an Ort und Stelle durchgeführt. Sie 
wird vom Grenzbevollmächtigten des Vertragspartners 
geleitet, auf dessen Staatsgebiet die Sachaufklärung 
durchgeführt wird. Über das Aufklärungsergebnis ist 
ein Protokoll anzufertigen, dem die erforderlichen Do
kumente und Beweise beizufügen sind.

(8) Die Bestimmungen dieses Artikels schließen nicht 
aus, daß den Grenzbevollmächtigten Angelegenheiten 
zur Lösung übergeben werden, die durch die Haupt
grenzbevollmächtigten oder auf diplomatischem Wege 
erörtert wurden.

Artikel 12
(1) Die Stellvertreter der Hauptgrenzbevollmächtigten 

und die Stellvertreter der Grenzbevollmächtigten haben 
im Bereich.der ihnen übertragenen Aufgaben die glei
chen Rechte und Pflichten wie die Bevollmächtigten, 
deren Stellvertreter sie sind.

(2) Die Grenzbevollmächtigten stimmen gemeinsam 
den Bereich der den Gehilfen zu übertragenden Auf
gaben ab.

A b s c h n i t t  III
Die Sicherheit und Ordnung an der Staatsgrenze 

und Unterhaltung der Grenzzeichen

Artikel 13
(1) Die Grenzbevollmächtigten der Vertragspartner 

arbeiten bei der Verhinderung von Verletzungen der 
Staatsgrenze, bei der Verfolgung, Aufklärung und Fest
nahme von Personen, die versuchten, die Staatsgrenze 
zu überschreiten oder diese illegal überschritten haben 
sowie bei der Aufklärung anderer Verletzungen der 
an der Staatsgrenze geltenden Vorschriften zusammen.

(2) Führen Spuren eines Grenzverletzers auf das 
Staatsgebiet des anderen Vertragspartners, so hat das 
die Verfolgung durchführende Grenzschutzorgan den 
Grenzschutzorganen des anderen Vertragspartners un
verzüglich alle notwendigen Angaben zu übermitteln, 
um ihnen eine weitere Verfolgung zu ermöglichen.

(3) Eine unmittelbare Verfolgung über die Staats
grenze auf dem Staatsgebiet des anderen Vertragspart
ners darf nur durch Grenzschutzorgane erfolgen und 
bedarf der Zustimmung des anderen Grenzbevollmäch
tigten oder dessen Stellvertreters. Die Verfolgung ohne 
diese Zustimmung kann nur dann durchgeführt wer
den, wenn eine Verzögerung das Entkommen des 
Grenzverletzers zur Folge hätte. Die Verfolgung ist

jedoch nur soweit zulässig, bis die Verfolger auf die 
zuständigen Organe des anderen Vertragspartners tref
fen, jedoch nicht weiter als 5 km in die Tiefe des 
Staatsgebietes des anderen Vertragspartners. Eine Ver
folgung in Ortschaften ist nicht zulässig.

(4) Eine unmittelbare Verfolgung liegt vor, wenn 
der Verfolgte sich im Blickfeld der Verfolger befindet 
oder wenn der Diensthund führtet.

(5) Bei der Verfolgung auf dem Staatsgebiet des ande
ren Vertragspartners können Diensthunde oder Dienst
boote eingesetzt werden.

(6) Während der Verfolgung auf dem Staatsgebiet 
des anderen Vertragspartners darf von der Waffe nur 
im Falle der Notwehr Gebrauch gemacht werden. Die 
Durchsuchung von Wohnungen und verfolgten Per
sonen ist nicht zulässig. Das verfolgende Organ ist 
jedoch zur äußerlichen Durchsuchung berechtigt. Es ist 
weiterhin berechtigt, Gegenstände in Verwahrung zu 
nehmen, die der Grenzverletzer während der Verfol
gung und bei der Festnahme bei sich führte.

(7) Die bei der Verfolgung auf dem Staatsgebiet des 
anderen Vertragspartners festgenommenen Personen 
werden mit den bei der Verfolgung und Festnahme in 
Verwahrung genommenen Gegenständen unverzüglich 
den Grenzschutzorganen des Vertragspartners über
geben, auf dessen Staatsgebiet sie festgenommen wur
den. Die Bestimmungen des Artikels 14 werden ent
sprechend angewandt.

Artikel 14
(1) Personen, die wegen vorsätzlich unberechtigter 

Überschreitung der Staatsgrenze festgenommen wur
den, werden auf Grund der Entscheidung des Grenz- 
bevollmächtigten dem Grenzbevollmächtigten des ande
ren Vertragspartners übergeben. Die Übergabe erfolgt 
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der Ver
tragspartner über die Festnahme, auf deren Staats
gebiet der Grenzverletzer festgenommen wurde, in 
einer Frist bis zu 48 Stunden. Gleichzeitig werden die 
Gegenstände und Devisenwerte, die die Personen bei 
der Festnahme mit sich führten, übergeben, wenn diese 
Gegenstände und Devisenwerte vom Staatsgebiet des 
anderen Vertragspartners ausgeführt wurden. Zahlungs
mittel des Vertragspartners, auf dessen Staatsgebiet die 
Personen festgenommen wurden, werden nicht über
geben.

(2) Die festgenommenen Personen werden nicht über
geben, wenn sie Bürger des Vertragspartners sind, auf 
dessen Staatsgebiet sie festgenommen wurden.

(3) Die festgenommenen Personen brauchen nicht 
innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist übergeben 
werden, wenn sie außer dem unberechtigten Grenz
übertritt noch andere strafbare Handlungen auf dem 
Staatsgebiet des Vertragspartners, auf dem sie fest
genommen wurden, begangen haben und gegen diese 
Personen wegen dieser strafbaren Handlungen ein 
Strafverfahren eingeleitet wurde.

(4) Wenn auf Grund der in Absatz 3 genannten oder 
aus anderen triftigen Gründen die Übergabe nicht er
folgte, ist darüber der Grenzbevollmächtigte des ande
ren Vertragspartners unverzüglich zu informieren. In 
diesen Fällen werden gegenüber diesen Personen die 
Bestimmungen des „Vertrages zwischen der Deutschen 
Demokratischen Republik und der Volksrepublik Polen 
über den Rechtsverkehr in Zivil-, Familien- und Straf
sachen“ angewandt.


